
Grabenlose Kanalsanierung in Vorderweißbuch und Hößlinswart

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung führt die Gemeinde regelmäßig

Kamerabefahrungen der Kanalisation durch, um bei Schäden rechtzeitig geeignete

Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden

unter anderem in Hößlinswart unterhalb des Friedhofs sowie im Ortsgebiet von

Vorderweißbuch Schadstellen an der Kanalisation dokumentiert. Um weiterführende

Schäden an der Kanalisation sowie den Eintritt von Fremdwasser über die Schadstellen zu

vermeiden, ist daher über geeignete Sanierungsmaßnahmen zu entscheiden.

Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus Murrhardt hat auf Grundlage der erfolgten

Kanalbefahrungen eine Planung für die Sanierung der betroffenen Kanäle in Hößlinswart und

Vorderweißbuch erstellt. Die zur Sanierung vorgesehenen Kanäle können den Lageplänen

entnommen werden, welche dieser Sitzungsvorlage beigefügt wurden.

Entsprechend der festgestellten Schadensklassen ist bei den aufgeführten Kanälen eine

Instandsetzung über das Einbringen von Inlinern möglich, was im Vergleich zu einer offenen

Bauweise deutlich geringere Eingriffe in die darüber liegenden Verkehrswege zur Folge hat.

Eine grabenlose Sanierung über Inliner ist nach Einschätzung von Riker und Rebmann im

vorliegenden Fall wirtschaftlicher als eine Sanierung bzw. der Austausch der Kanäle in

offener Bauweise und bringt während der Bauzeit weniger Einschränkungen im

Straßenverkehr mit sich.

Bei einem Beschluss zur Umsetzung der Maßnahmen durch den Gemeinderat könnte eine

Ausschreibung der Maßnahmen noch im September 2023 erfolgen. Ein Baubeginn wäre

somit ab November möglich.

Die Baukosten der geplanten Inliner-Sanierung betragen laut Kostenberechnung des

Ingenieurbüros von August 2023 ca. 160.000 €, zzgl. Nebenkosten in Höhe von ca. 25.000 €.

Im laufenden Haushaltsjahr stehen auf Produktsachkonto 53800000–78720000/009 90.000 €

und auf Produktsachkonto 53800000–78720000/019 40.000 € für die Planung und

Umsetzung der Kanalsanierungen zur Verfügung. Aufgrund der geplanten Fertigstellung im

Frühjahr 2024 sind die für die Umsetzung notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt 2024

vorzusehen.
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Da die beschriebenen Baumaßnahmen zu einer Verringerung des Fremdwasseranteils in der

Kanalisation beitragen, sind sie anteilig mit der jährlich von der Gemeinde an das

Landratsamt zu entrichtenden Abwasserabgabe verrechenbar, wodurch sich der zu leistende

Betrag verringert.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:

einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: ca. 185.000 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: ca. 185.000 €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
53800000 – 787200000 / 009 90.000 €
53800000 – 787200000 / 019 40.000 €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung

erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

1. Der Gemeinderat beschließt die Kanalsanierungen in Hößlinswart und

Vorderweißbuch gemäß den Planungen des Ingenieurbüros Riker und Rebmann

im Inliner-Verfahren. Die Verwaltung wird mit der Ausschreibung der

Leistungen beauftragt und zur Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter

ermächtigt.

2. Der Vorsitzende wird ermächtigt, das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus

Murrhardt mit den Leistungsphasen 5 bis 9 zu beauftragen. Er wird ferner zur

Genehmigung von erforderlichen Nachträgen im Zusammenhang mit der

gesamten Baumaßnahme ermächtigt.



3. Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahmen sind im

Haushalt für das Jahr 2024 vorzusehen.

Verteiler:

1x Bauamt


